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Gratisanwälte: Das Recht auf einen Gratisanwalt gilt nur für das erste Asylverfahren und eine 
Einsprache. Für weitere Verfahren und Einsprachen muss der Asylbewerber die Kosten in jedem 
Fall selbst tragen.

Der Bundesrat wird beauftragt, eine Änderung der notwendigen gesetzlichen Bestimmungen vorzuschlagen, damit das 
Recht auf einen unentgeltlichen Rechtsvertreter nur für das erste Asylverfahren und den ersten Rechtsbehelf gewährt 
wird, sofern es nicht zum Scheitern verurteilt ist.
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Bitte unterzeichnetes Original dem Ratssekretariat abgeben und den Text zusätzlich via Email senden an: 
Prière de déposer l'original signé auprès du secrétariat du Conseil et, en plus, d'envoyer le texte par messagerie électronique à : 
Vi preghiamo di consegnare l'originale firmato alla Segreteria del Consiglio e di inviare il testo tramite messaggeria elettronica:

zs.kanzlei @ parl.admin.ch

Die aktuelle Liste steht den Ratsmitgliedern elektronisch zur Verfügung und liegt gedruckt im Ratssaal (Sessionen) und im 
Zentralen Sekretariat auf. 
La liste actuelle est à la disposition des députés au format électronique. Une version imprimée est disponible en salle du conseil 
(durant les sessions) et au Secrétariat central.  
La lista attuale è a disposizione dei deputati in formato elettronico.  Una versione stampata è disponibile nella sala del Consiglio 
(durante le sessioni) e presso la Segreteria centrale.
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Die Einführung einer unentgeltlichen und bedingungslosen Rechtsvertretung für Asylbewerber sorgte für Aufsehen, als 
sie vom Volk angenommen wurde. Der Bundesrat erklärte damals, dass die Anwesenheit eines Rechtsvertreters 
unabdingbar sei, um die Einhaltung des Rechtsstaatsprinzips in beschleunigten Verfahren zu gewährleisten.  
 
Es geht nicht darum, das Prinzip der gesetzlichen Vertretung - das demokratisch akzeptiert wurde - anzugreifen, aber 
seine Konturen müssen neu definiert werden. Wenn nämlich eine Vertretung bei der Einreichung eines Asylantrags und 
bei einem eventuellen Rechtsbehelf (wenn dieser nicht offensichtlich unbegründet ist) durchaus sinnvoll sein kann, 
erscheint es unverhältnismäßig, eine kostenlose Vertretung für andere Rechtshandlungen zu garantieren, die bis zum 
Bundesgericht gehen können.  
 
Asylbewerber sind bereits durch das Schweizer Recht wirksam geschützt. Während die Argumentation des Bundesrates 
zum Zeitpunkt der Antragstellung und in der Anfangsphase des Verfahrens nachvollziehbar ist, ist dies nach 
monatelangen Verfahren oder in eindeutigen Fällen nicht mehr der Fall.  
 
Es ist daher nicht mehr gerechtfertigt, den Antragstellern ein günstigeres Recht einzuräumen als dem Rest der 
Bevölkerung. Erforderlichenfalls sollten die üblichen Regeln des Verwaltungsverfahrens gelten. 
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